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W I E N E R  I , A N D T A G

Bei lage Nr .  8 /1993

E n t w u r f

GeseLz, nit dern die Dienstordnung t966 (22. NovelLe zur

Dj.enstordnung 1966), die Vertragsbedienstetenordnung L9'19

(25. Nove]Ie zur Vertragsbedienstetenordnung 19?9) und die gesol-

dungsordnung Lg67 (42. Novelle zur Besoldungsordnung 1967) ge-

ändert werden

Der lliener Landtag hat beschlossens

Artikel I

Die Dienstordnung 1966' L,GBI-. ftir Wien Nr. 37 /L967 ' zuLeEzL ge-

ändert durch das Gesetz LGBI. für wien Nr. 23/7993, wird wie

folgt geändert:

1 .  5  13  lau te t :

uS 13. (1) In den Bescheid, nit  dem eine Person der Dienst-

ordnungi 1966 unlerstellt wird, ist auch auszusprechen

1. zu welchen zeitpunkt die Ilnterstellung unter die Dienst-

ordnung 196b wirksam rtird und

2. in welches Schema und in welche Verwendungsgruppe und

Beamtengruppe der Beamte eingereiht ist.

(2) Dem Bescheid ist beizufügen:

1. Bekanntgabe des Dienstortes des Beanten '

2. ein Hinweis, daß auf das DienstverhäItnis des Beamten in

wesentlichen folgende gesetzliche Bestimmungen An$rendung

finden:
a) Dienitordnung 1966, L,GBl. für Wien Nr..  37/!967 ( insbe-

sondere in bezug auf Arbeitszeit, urlaub, Probedienst-

zeit, Dienstpflichten, AufJ.ösung des Dienstverhält-

nisses, allfäIlig vorn Dienstgeber ej.nizuhaltende Klindi-

gungsfristen ' Disziplinarrecht ) ,

b) BesoldungsordnuDg 196?' LGBI . für ltien Nr. 18 (in bezug

auf das D j-ensteinkornrnen und dessen Auszahlung),
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c) Unfallfilrsorgegeset,z !967, LGB1 . fllr Wien Nr. 8/1969

(in bezug auf Ansprüche auf Leistungen aus Anlaß eines

Dienstunfalles oder einer Berufskrankheit ) t

d) Pensionsordnung 1966, LGBI. für wj-en Nr. 1911967 ( in

bezug auf PensionsansPrüche ) ,
e) Ruhe- und versorgungsgenußzulagegesetz 1967' LGB1 . ftlr

Wien Nr. 22/7968 (in bezug auf Ansprüche auf eine Ruhe-

oder versorgungsgenußzulage ) -rl

2. Dem S 18a wird folgender Abs. 6 angeftigt:

tr(6) Abs. 4 ist auf Abordnungen zur Dienstlej-stung beim Bund

als überwachungsorgan für den ruhenden verkehr in wien nicht

anzuwenden. rr

3. In g 23c Abs. 1 wird der Ausdruck ttbis zun Ablauf von drej-

Jahren nach der Geburt des Kindestr durch den Ausdruck rrbis zurn

AbLauf von vier ilahren nach der Geburt des Kindesrr ersetzt '

4. !  28 Abs. 1 zweiter Satz lautet:

rrEr hat seine Mitarbeiter dabei anzuleiten, ihnen erfordetli-

chenfalls Wei.sungen zu geben, aufgetretene Fehler und Miß-

-stände - allenfalls unter Erteilung von Belehrungen oder Er-

mahnungien - abzustellen und für die Einhaltung der Arbeitszeit

zu sorgen. rr

5. Den 5 31 wird folgender abs. 3 angefügt:

tt(3) In Dienstrechts- und Disziplinarangelegenheiten können

1. Rechtsrnittel,
2. Anträge auf Übergang der Entscheidungspflicht,

3. Anträge auf Wiederaufnahrne des Verfahrens und auf viieder-

einsetzung in den vorigen Stand und

4. Beschwerden an den Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof

ohne Einhaltung des Dienstweges eingebracht \'terden. r'

6'  rn s 42b A'bs' 2 retzter satz wird die Zit ierungrrg 45a Abs' 2tr

durch die zitierung tr! 45a Abs. 5[ ersetzt.
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7. Dem 5 42b wird folgender Abs. 5 angefügt:

tt(5) Ist der Anspruch auf Pf legefreistellung gemäß S 45a er-

schöpft, kann zu einen im g 454 Abs. 2 genannten Zweck ein noch

nicht verbrauchter Erholungsurlaub auch ohne die gemäß Abs' 1

vorgesehene Festsetzung durch den Dienststellenleiter angietre-

ten werden. Die Dienststelle ist unverzliglich zu verständigen.rl

8. !  454 lautet:

trs 45a. (1) Der Beamte, der nachweislich an der Dienstleistung

verhindert ist t
i. ""g"tt der nolwendigen pflege eines irn gemej-nsamen llaushalt

lebenden erkrankten oder verunqlückten nahen Angehörigen oder

2. trtegen der notwendigen Betreuung seines Ki'ndes, wahl- oder

Pflegekindes, weil die Persori, die das Kind ständig betreut

hat, wegen

a)  Tod,
b) AufenthaLt in einer tteil- oder Pflegeanstalt,

c) Verbüßung einer Freiheitsstrafe sowie bei einer ander-

weitigen auf behördlicher Anordnungi beruhenden Anhaltung

. oder

d) tiegen schwerer Erkrankung

ftir diese Betreuung ausfällt '
hat Anspruch auf Pflegefreistellung bis zum llöchstausnaß von

sechs werktagen im Kalenderjahr.

(2) Darüber hinaüs besteht Anspruch auf Pflegefreistellung

bis zum Höchstausmaß von weiteren sechs werktagen im Kalenderj ahr,

v'renn der Beamte
1. den Anspruch auf Pf legef reistellung nach Abs. 1 ver-

braucht hat und
2. wegen der notwendigen Pflege seines im geneinsamen Haus-

halt lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekin-

des, das das zwölfte Lebensj ahr noch nicht tibersehriüten

hat, an der Dienstleistung verhindert ist.

(3) Eine Pf tegef reistellung darf ftir denselben Anlaßfall

das Ausmaß von sechs werktagen nicht übersteigen.

(4) S az Abs. 6, ? und 9 sowie 5 42d Abs. 6 sind sinngemäß

anzuwenden.
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(5) Als nahe Angehörige irn ginne des Abs. 1 Z 1 siDd der

Ehegatte und Personen anzusehen, die rnit den Beamten in gerader

Linie verwandt s!-nd, ferner Geschwister, wahl- r Pflege- und

Stiefkinder, WahI-, Pflege-' stief- und sch\'ilieqereltern sowie

die Person, mit der der Beamte in Lebensgeneinschaft 1ebt .''

9. Där bisherige Text des S 5? erhält die ebsatzbezeichnungt
u(1)". Folgender abs. 2 vt ird angefügt:

tt(2) Abs. I ist nicht anzur,"enden, wenn nach Ansicht des

Vorgesetzten eine Belehrung. oder Errnahnung (! 28 Abs. 1)

ausreicht. tl

1 0 . Den S 66 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:

trNimmt der ZentraLausschuß der Personalvertretung sei-n vor-

schlagsrecht nicht innerhalb von acht ltochen nach Aufforde-

rung durch den Magistrat in Anspruch oder norniniert er bis

zum Ablauf dieser Frist jenanden, der die geforderten voraus-

setzungen nicht erfülI!, so geht das Vorschlagsrecht im

Anlaßfall auf den Magistratsdirektor über. rl

S 56 Abs. 3 z 2 und 3 lautet:

tt2. zwe! Beisitzern (ie einern stellvertreter) aus dern Kreis

der vorn Magistratsdirektor genäß Abs. 2 zlveiter satz

vorgeschlagenen Beisitzer ( stellvertreter ) ,
3. zwei Beisitzern (je einern stellvertreter) aus dem Kreis der

vom Zentralausschuß der Personalvertretung oder aus dem

Kreis der vom Magistratsdirektor gemäß Abs. 2 letzter Satz

vorgeschlagenen Beisitzer ( stellvertreter ) , dj-e 5-m Zeit-

punkt der Bestellung einer der Verwendungsgruppen ( Beamtel-
gruppen ) angehören nüssenr fär die der senat zuständig ist. rt

Den ! 67 Abs. 2 wird fotgender Satz angefügt:

nNimrnt der Zentralausschuß der Personalvertrelung sein vor-

schlagsrecht nicht innerhalb von acht vlochen nach Aufforde-

rung durch den Magistrat in Anspruch oder nominiert er bis

zurn Ablauf dieser Frist jenanden, der die geforderten Voraus-

setzungen nich! erfüIlt, so geht das Vorschlagsrecht j-m

Anlaßfal1 auf den Magistratsdirektor über.rl

1 1

:
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13. g 67 Abs. 3 z 2 und 3 laute!:

| | 2 . zwe !Be i s i t ze rn ( j ee i nens te l } ve r t r e l e r ) ausde rnK re i s

der vorn Magislratsdirektor genäß Abs' 2 zvteiter satz

vorgeschlagenen Beisitzer ( Stetlvertreter ) '

3. zwei Beisitzern (je einern Stellvertret'er) aus dem Kreis

dervomzentra lausschußderPersonalver t re tungoderaus
dem Kreis der vom Magistratsdireklor gemäß Abs' 2 le:'.zEet

satz vorgeschlagenen Beisitzer ( stellvertreter ) ' die in

Zeitpunkt der BestelLung einer der Verwendungsgruppen

angehören milssen, fär die der senat zuständig ist' r'

14. In g 68 abs . 5 z, 4 wird der Ausdruck rr! 43, ! 43a oder g 44tr

durch den Ausdruck tt5 43, 5 43a' ! 43c oder ! 44rt ersetzt'

15. In S 70 Alrs . 2 z, 3 ruird der Ausdruck |ls 43 oder ! 44tl durch

den Ausdruck rS 43, S 43ar ! 43c oder 5 44rt ersetzt '

16. g 92 Abs. 2 erster satz lautet:

trso!üeit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze vervtiesen wird,

s i . n d d i e s e i n d e r a m ] . . J ä n n e r l g g 3 g e l t e n d e n F a S S u n g a n z u -
Ir'tenden . rl

artikel rr

Die vertragsbedi-enstetenordnung 19?9, I,GB1 ' für Wien Nr' 20'

zuLetzt geändert durch das Gesetz LGB1 ' fär Wi"en Nr' 29/1993'

wird wie folgt geändert:

1 . S 2 A b s . 2 l a u t e t :

tr(2) Der Dienstvertrag hat jedenfalls zu enthalten:

1. Personalien des Vertragsbediensteten (Narne, Geburtsdatun) '

2. Bezeichnung und sitz des Dienstgöbers,

3. wann das Dienstverhältnis beginnt,

4. ob das Dienstverhältnis auf Probe' auf bestirunte Zeit

oder auf unbestimmte Zeit eingegangen $tird '

5. welchen schema und welcher sediensteten- und verr{endungs-

gruppe der vertragsbedienstete angehörl,
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6 .obderVer t ragsbed iens te tewährenddervo l lenwöchent t r i -
chen(monat l i chen)Arbe i tsze i toderv 'ährende inesTe i les
derselben beschäftigt werden soll (Vollbeschäftigung oder

Teilzeitbeschäf tigung )'

?. ob und innerhalb welcher Frist der vertragsbedienstete

eine Dienstprüfung abzulegen hat' rl

2. Nach S 2 Abs. 2 wird folgender Abs' 2a eingefügt:

It(2a) Den Dienstvertrag ist beizufügen:

1. Bekanntgabe des Dienstortes des Vertragsbediensteten

2 . e i n l t i n w e j . s , d a ß a u f d a s D i e n s t v e r h ä l t n i s d e s V e r t r a g s b e -
diensteten irn wesentlichen folgende gesetzlicbe Bestin-

tnungen Anr endung finden:

. a) Vertragsbedienstetenordnung 1979' LGB1 ' für Wien Nr' 20

(insbesondere in bezug auf Arbeitszeit, Urlaub' Dienst-

pflichten' Auflösung des Dienstverhältnisses ' Ktindi-

gungsfr isten),

b) Besoldungsordnung 1967' LGB1 ' für wien Nr' 18t in ver-

bindung mit der Vertragsbedienstetenordnung 1979

(in bezug auf das Entgelt und dessen Auszahlung ) ' tr

5 2 Abs. 4 erster Satz lautet:

rrEin Dienstverhältnis, das auf besLirnrnte zeit eingegangen

worden ist, kann nur einrnal auf be.stirnnte zeit, und zwar'

höchstens um ein Jahr, verlängert werdeni dies gilt nicht'

wenn das Dienstverhältnis auch der gesetzlich vorgeschriebe-

nen. Ausbildunet zum Erwerb einer Berufsberechtigung dient oder

in einern sondervertrag nach g 49 eine uneingeschränkte be-

fristete verlängerungsrnöglichkeit vereinbart rdurde' rr

! 11a lautet:

tr! 11a. (1) Die Arbeitszeit des volLbeschäftigten vertragsbe-

diensteten ist auf seinen Antrag zur Pflege

1. eines eigenen Kindes,

2. eines Kindes, das er an Kindesstatt angenommen hat, oder

3. eines Kindes, das er in der Absicht, es an Kindesstatt

anzunehnen, in unentgeltliche Pflege genorunen hat,

un nindestens zwei Fünftel und um höchstens drei vierteL der

Arbeitszeit genäß ! 11 nach Maßgabe der folgenden Beslim-

mungen herabzusetzen.

3 .
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(2) Der Anspruch auf die feilzeitbeschäf tigung besteht

bis zurn Ablauf von zwei Jahren nach Geburt des Kindes,

wenn kein Karenzurlaub nach $ 28a oder ! 2Bb, nach dem

Mutterschut zgesetz 1979r BGB1 . Nr' 221' dem Eltern-Ka-

renzurlaubs gesebz, BGsl . Nr. 65l/!ga9 r oder nach gleichar-

tigen österreichischen Rechtsvorschriften in Anspruch

genonnen wurde und die Eltern gleichzeitig geilzeitbe-

schäftigiung in AnsPruch nehnen;

bis zun ebLauf von zwei Jahren nach Geburt des Kindes

wenn im ersten L,ebensjahr ein Karenzurlaub j'rn sj'nne der

Z 1 in Anspruch genonmen wurde und im zweiten Lebensjahr

des Kindes kein solcher Karenzurlaub in Anspruch genotrunen

wird;

3. bis zum Ablauf von drei Jahren nach Geburt des Kindes'

wenn im ersten Lebensjahr des Kindes ein Karenzurlaub im

Sinne der Z 1 in Anspruch genomßen wurde, in zweiten

L,ebens j ahr kein solcher. Karenzurlaub in Anspruch genommen

wurde 'unddieEl ternn icht 'g le ichzei t igTei lze i tbeschäf t i -
gung in Anspruch nehmen;

4. bis zur Ablauf vgn vier Jahren nach Geburt des Kindes,

Iüenn kein Karenzurlaub irn sinn der z 1 in Anspruch genornmen

vrurde und die Eltern nicht gleichzeitig Teilzeitbeschäf-

tigung in AnsPruch nehmen.

(3) Die Teilzeitbeschäf tigung ist unzul-ässig, wenn

der Vertragsbedienstete aus rrJichtigen dienstlichen Gründen

infolge der llerabsetzung der Arbeitszeit oder ihrer vom ver-

tragsbedienstetengewiinschtenzei-t l ichenLagerungv'ede!auf
seinen bisherigen Dienstposten noch auf einen anderen seiner

dienstrechtlichen stellung zumindest entsprechenden Dienst-

posten verwendet werden könnte.

(4) Die Teilzeitbeschäftigung beginnt

in den Fä11en des Abs. 2 z 1 und 4 frühestens acht wochen

nach der Geburt des Kindes,

in den Fä11en des Abs. 2 z 2 und 3 frühestens nit

dern Ablauf des ersten tebensjahres des Kindes '

1 .

t
I

I
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Bei der Teifzeilbeschäftigung zur Pf1ege der in Abs' 1 z 2

und3genanntenKi .nderbeg inn td ieTe i lze i tbeschäf t igungzu-
s ä t z l i c h f r ü h e s t e n s r n i t d e r A n n a h n e a n K i n d e s s | a t t o d e r d e r
tJbernahme des Kindes in unÖntgeltliche Pflege'

(5) Die Teilzeilbeschäftigung genäß Abs' 1 darf ni'cht un-

terbrochen werden und nuß mindestens drei Monate betragen '

(6) Der Antrag auf Teilzeitbeschäftigung ist schriftlich

u n t e r A n g a b e d e s B e g i n n e s u n d d e r D a u e r b e i s o n s t i g e m v e r l u s t
des Anspruches 

ns acht wochen nachf. in den Fällen des Abs. 1 z 1 spätest€

der Geburt des Kindes,

2. in den Fäl]-en des Abs. 1 z 2 und 3 spätestens acht Wochen

nach der Annahne an Kindesstatt oder der ilbernahme des

Kindes in unentgeltliche Pflege oder

3 .v 'ennderArbe i tgeberdesanderenEl te rn- 'Adopt ive l te rn-
oder Pflegeelternteiles eine Teilzeitbeschäftigung genäß

! l s c d e s M u t t e r s c h u t z g e s e t z e s l g T g , S S d e s E 1 t e r n - K a r e n z -
urlaubsgesetzes oder gleichartigen österreichischen Rechts-

vorschr i f tenab lehnt ,spätes tensachtWochennachderAb-

lehnung,
zus te l len .Dabe is indd ieanspruchsbegr i indendenumständezu
bescheinigen und die gewünschte zeitliche L'agerung der Teil-

zeitbeschäf t igung anzugeben.

(?) Der Magistrat ist verpflichlet, den Vertragsbedienste-

ten auf dessen Verlangen eine Bestätigiung über Beginn und

Dauer der Teilzeitbeschäftigarng oder über die Nichtinanspruch-

nahne der Teilzeitbeschäftigung auszustellen ' I'

5. Dem S 12a rtird folgender Abs. 6 angeftigt:

tt(6) Abs. 4 ist auf Abordnungen zur Dienstleistung bein Bund

a ls l lberwachungsorganf i i rdenruhendenVerkehr in l | ienn j .ch t
anzuwenden. t'

6. Im 5 23 Abs. 2 let;zt,er Satz \'rird die Zitierung "5 32 Abs' 2rl

durch die Zitierung rrg 32 Abs. 5rr ersetzt'
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?. Dem S 23 ltird folgender Abs. 5 angeftigt:

t'(5) Ist der Anspruch auf Pf legef reistellung genäß ! 32 er-

schöpft, kann zu einern irn ! 32 Abs. 2 genannten zweck ein noch

nicht verbrauchter Erholungsurlaub auch ohne die genäß Abs' 1

vorgesehene Festsetzung durch den DienststellenLeiter angetre:

ten werden. Die Dienststelle ist unverzliglich zu verständigen. n

8. g 32 lautqt:

ug 32. (1) Der vertraqisbedienstete, der nachweislich an der

Dienstleistung verhindert ist,

1. wegen der notwendigen Pflege eines im gemeinsarnen Eaus-

halt 'lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Ange-

hörigen oder
2. vregen der notwendigen Betreuung seines Kindes, llahl-

oder Pflegekindes, weil die Person'

betreut hat, wegen

die das Kind ständig

a)  Tod,
b) Aufenthalt in einer lleil- oder Pflegeanstalt,

c )verbt ißungeinerFre ihe i tss t ra fesovr iebeie ineranderen
auf behördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung oder

d) wegen schwerer Erkrankung
fllr diese Betreuung ausfällt,

hat Anspruch auf Fflegefreistellung bis zum Höchstausmaß

von sechs werktagen im Kalenderjahr.

(2) Darüber hinaus besteht Anspruch auf Pflegefreistel-

lung bis zum llöchstausnaß von weiteren sechs werktagen im

Kalenderjahr, vtenn der Vertragsbedienstete

1. den Ansprueh auf Pflegefreistellung nach Abs' 1 ver-

brauchb hat und
2. wegen der notwendigen Pflege seines in gemeinsamen Haus-

halt Lebenden erkrankten Kindes, Wahl- oder Pflegekin-

des, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht überschritten

hat, an der DienstLeistung verhindert ist.

(3) Eine Pf legef reistellung darf für denselben Anlaßfall

das Ausrnaß von sechs Werktagen nicht tibersteigen.

(4) ! zf Abs. ?, I und 10 sortie 5 25 Abs. 6 sind sinnge-

rnäß anzuwenden.
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(5) Als nahe engehörige irn sinne des Abs. 1 z t sind

der Ehegatte und Personen anzusehen, die mit dern Vertragsbe-

diensteten in gerader li-nie verwandt sind. ferner Geschwister,

wahl--, Pflege- und Stiefkinder, !tahl-' Pflege-, stief- und

schwi.egereltern sowie die Person, rnit der der veftragsbedien-

stete in Lebensgemej-nschaft lebt. tl

9. S 43 Abs. 3 lautel:

rr(3) Eine ebfertigung gebtihrt auch dern Vertragsbediensteten '

der geinäß S 37 kündigt oder gernäß I 40 austritt' \'venn das

Dienstverhältnis

f. innerhalb von acht Vlochen nach der Annahme eines Kindes

a n K i n d e s s t a t t o d e r d e r i n d e r . A b s i c h t | e s a n K i n d e s s t a t t
anzunehmen, erfolgten Übernahme eines Kindes in unentgelt-

liclre eflege,

2. innerhalb von zwei ilahren nach Geburt eines Kindes, wenn

wegen dieses Kindes vom ausscheidenden vertragsbediensteten

ein Karenzurlaub gemäß S 28a oder 5 28b oder Teilzeitbe-

schäftigung gern:iß ! t1a in Anspruch genonnen wurde; oder

3. während einer Teilzeitbeschäftigung genäß $ 11a

endet, das Kind bei Enden des Dienstverhältnisses lebt und in

jedern FaI1 noch nicht ä]ter a1s vier ,fahre ist. Gleiches gilt

fü rd ieVer t ragsbed iens te te rd iek t ind ig toderaus t r i t t ,wenn
das Dienstverhältnis \,rährend der Schutzfrist gernäß ! 5 Abs' 1

des Mutterschutzgesetzes 19?9 oder ! 44 oder ltährend einer an

diese Schutzf rist anschU.eßenden Dienstabwesenheit wegen

Urlaubes, Krankheit oder Unfalles endet.rt

10. 5 44 Abs. 1 lautet:

tr(1) Auf die Vertragsbedienstete sind S 10 Abs. l und 2, 5 10a

sowie s 14 des l,Iutterschutzgesetzes 1979 sinngenäß anzuwenden. tr

11. S 51a Abs. .2 erster Satz lautet:

rsoweit in diesem cesetz auf Bundesgesetze verwiesen wirdr sind.

diese in der am 1. Jänner 1993 geltenden Fassung anzuweDden 'rr
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Artikel I I I

Die Besoldungsordnung 196?, LGBI' fär !{ien Nr' 18' zu7'eEz1i- ge-

ä n d e r t d u r c h d a s G e s e t z I G B I . f ü r W i e n N r . 3 o / t 9 9 3 ' w i r d w i e

folgt geändert:

1. g 22 Abs. 1 letzter Satz lautet:

rrDie Ersatzleistung gebührt längstens bis zurn ablauf von vier

itahren ab der Geburt des Kindes'rl

2. In S 32b Abs. z ruird der Ausdruck rrnicht älter aIs drei Jahrerl

durch den Ausdruck 'rnicht ältei als vj-er ,fahrerr ersetzt.

3, 5 32c Abs. 2 erster Satz lautet:

rr Soweit in diesem Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird' sind

diese in der am 1. ,Jänner 1993 geltenden Fassung anzuwenden.ll

4. In der Anlage 3 zur Besoldungsordnung !967 sind in z I Iit' a

s u b l i t . a a n a c h d e r W o r t f o l g e | | u n 4 0 v t l f i i r d i e d e r k o l l e g i a l e n

Führung im sinne des 5 11 Abs. 1 des vtiener KrankenanstalLenqie-

setzes 1987 angehörenden oberinnen (Pflegevorsteher) in der All-

gemeinen Poliklinik' im Elisabethspital., Krankenhaus F]'oridsdorf '

NeurologischenKrankenhausRosenhtigelrPflegehei 'mBaumgarten'
eflegeheim Liesing, Preyer'schen Kinderspital, Psychiatrischen

Krankenhaus Ybbs und irn Pulrnologischen Zentrumrrr die Worte trfür

eine L,eitende Oberassistentin irn Elisabethspital, rr e5-nzufügen '

Artikel IV

(1) Art. I z 3, Axt. II z 4 und 9 sowie Art '  III Z 1 und z sind

auf Eltern, Adoptiv- oder eflegeeltetn nur anzuwenden, wenn das

K i n d n a c h d e m 3 l . D e z e m b e r l g g 2 g e b o r e n w u r d e . D i e F r i s t e n f ü r
AnträgeaufKalenzurlaubundTeilzeitbeschäftigungverlängern
sich bei Geburten, die zwischen dern 1. Jänner 1993 uad den Tag

der Kundrnachung dieses Gesetzes erfolgen, bis acht wochen nach

der Kundnachung dj.eses Gesetzes.

(2) Auf Eltern, Adoptiv- und Pflegeeltern, deren Kind vor dem

1. Jänner 1993 geboren vlurde, sind die dj.enstrechtlichen Gesetze

ohne die Anderungen anzuwenden, die sieh durch die ia Abs' 1

genannten Bestimrnungen ergeben.
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Artikel V

sonderurlaube, die einem Beamten ab 1. Jänner 1993 zu einem im

S 4 5 a A b s . l z 2 u n d A b s . 2 d e r D i e n s t o r d n u n . g 1 9 6 6 i n d e r F a s s u n g
des Art. I bzw. einem vertragsbediensteten zu einem im s 32 abs. 1

z 2 und abs. 2 der vertragsbedienstetenordnung 1979 in der Fassung

des Art. rr genannEen zweck gewährt wurden, sind auf den Anspruch

auf pflegefreistellung nach den genannten Bestinmungen anzurechnen.

Artikel VI

Ein bei Inkrafttreten des Art. II z 3 bestehender befristeter

Sondervertrag kann ebenfalls uneingeschränkt befristet verlängert

r/\rerden, venn dies vor Ablauf der Befristung von den vertrags-

parteien vereinbart wurde.

ArtikeMl

(1) Bei ej.ner bis 31 . Dezeniber 1995 erfolgenden überbtellung

(ilberreihung) in eine Beamtengxuppe der Anlage 1 zur BesoLdungs-

ordnung 1967, schena II K, für die neben den sonstigen Einrei-

hungsvoraussetzungen ein zeugnis tiber eine sonderausbildung gemäß

S 57b des Krankenpflegegesetzes, BGBI . Nr' !o2/L96Lt oder genäß

5 32 des Gesetzes über die Regelung der gehobenen rnedizinisch-

technischen Dienste (MTD-Gesetz), BGB1 . Nr. 46011992' erforder-

lich ist, kann vom Erfordernis dieser sonderausbildung abgesetren

werden
1. bei vorliegen berücksichtigungswtirdiger Grtlnde ( langj ährige

Erfahrung im Krankenpflegefachdienst oder in gehobenen rnedj-zi-

nisch-technischen Dj.enst ' hohes Dienstalter) oder

2. unter der eedingung, daß der Beamte diese Sonderausbildung

innerhalb von drei Jahren nach erfolgter Überstellung (tiber-

reihung ) erfolgreich beendet. Der Lauf der Frist wird durch

einen Präsenzdienst nach dem Wehrgesetz 1990, BGBI' Nr' 305,

einen zivildienst nach dem Zivildienstgesetz 1986' BGBI'

Nr. 6?9, einen Karenzurlaub oder eine 1änger als drei Monate

dauernde Erkrankung gehemrnt. Die Frist kann aus $tichtj-gen.

dienstlichen Gründen' insbesondere xtegen vorübergehender

Unabkömnlichkeit des Bediensteten von Dienst oder mangels

ausrej.chender Kapazität der Ausbi.ldungseinrichtungeD' ej-nmaL

um höchstens zwei Jahre erstteckt werden.
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( 2 ) w i l d d i e S o n d e r a u s b i l d u n g g e r n ä ß A b s . l Z 2 n i c h t i n n e r h a l b

der vorgesehenen Frist nachgeholt, so ist der Beamte in jene

Verwendungsgruppe(Beantengruppe)zuüberstel len(zui iberreihen),
aus der die seinerzeitige überstellung bzw. tlberreihung erfolgt

ist. Er ist danach so zu behandeln, als wäre die seinerzeitige

tlberstel lung (tlberreihung ) unterblieben '

ArTiKCl VIII

gei Dienstverhältnissen, die im zeitpunkt des Inkrafttretens des

A r t . I Z l u n d A r t . I I z l u n d 2 b e s t e h e n ' i . s t d e n B e d i e n s t e t ' e n
des alctivstandes auf seinen Antrag innerhalb von zwei Monaten ein

schriftsttick auszuhändigen, das jene lnformationen gemäß S 13 der

Dienstordnung 1966 in der Fassung des Art' I bzw' S 2 Abs' 2 und

Abs. 2a der Vertragsbedienstetenordnung 1979 in der Fassung des

A r t . I I en thä l t , d i edemBed iens te tennochn i ch t sch r i f t l i ch
bekanntgegeben wurden.

Artikel IX

' D i e i n A r t . I v b i s V l l l g e n a n n t e n A u f g a b e n s i n d v o n d e r G e n e i n d e
in eigenen Wirkungsbereich zu besorgen '

ertikel X

Es Lreten in Kraft:

1 ,  A r t .  I  z  3 , 6 '  8  u n d  1 6 r  A r t .  I I  Z  4 , 6 ,  I  b i s  1 1 f  A r t '  l I I

bj-s V, Art.  VII und Art.  IX mit 1. Jänner 1993i

2 .  Ar t .  I  z  2  und Ar t .  r r  z  5  n i t  1 .  Ju l i  1993t

3. Die übrigen Bestinmungen rnit Ablauf des Tages der Kundnachung

dieses Gesetzes .
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Vorblatt

Problern:

a) Mit dern Arbeitsrechtl ichen Begleitgesetz, BcBl' Nr' 833/!992,

wurden u.a. das MutterschutzgeseLz 1979' das Eltern-Karenzur-

laubsgesetz und das Ürlaubsgesetz geändert. Dabei wurde vor

allern eine Erweiterung des Anspruches auf TeiLzeitbeschäftigung

und auf Pf legef reistellung geschaffen und ein Rechtsanspruch

auf Verbrauch des Erholungsurlaubs unter bestirunten Voraus-

setzungen normiert. Des weiteren wurde zur Verrneidung einer

umgehung von Mutterschutzbestj-mmungen eine Regelung dahingehend

getroffen, daß der Abtauf befristeter Dienstverhältnisse, bei

denen die Befristung sachlich nicht gerechtfertigt ist' von

der Meldung der Schwangerschaft bis zum Eintritt des Besehäf-
' 

tigungsverbotes gehernrnt wird.

b) Die Richtlinie des Rates 9L/533/EWG sieht die Pflicht des

Arbeitgebers zur Unterrichtung des Arbeitnehmers über be-

stirnmte, für sej-nen Arbeitsvertragf oder sein Arbeitsverhältnis

geltende Bedingungen vor.
c) Die in der vervraltungspraxis gewonnenen Erfahrungen nacben aus

zerecknäßigkeitsgründen die Modifikation einiger disziplinar-

rechtlicher Bestinrmungen der Dienstordnung 1966 sowie andere

geringfügige ilnderungen dieses Gesetzes' der vertragsbedien-

stetenordnung 19?9 und der BesoldungsordnUng 1967 erforderlich.

Z,iel :

a) Umsetzung von Verbesserungen des Arbeitsrechtlichen Begleit-
gesetzes für den Bereich der Bedj-ensteten der Geneinde lüien.

b) Anpassung der Bestirunungen über den Dienstvertrag und den

Anstellungsbescheid an die genannte EwR-Richtlinie.

c) Verwirklichung der erforderlichen Änderungen.

lösung:

a) Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung für Vertragsbedienstete der

Gemej-nde !{ien auch irn ersten l-,ebens j ahr des Kindes unter be-

stimmten voraussetzungen i
Ausdehnung des Anspruches auf tej-lzeitbeschäftigung für Beamte und

Vertragsbedienstete der Gerneinde V'lien um ej.n ilahr bis zun vierten

Lebensjahr des Kindes i
der derzeit bestehende Anspruch auf Pf legef reistellung von
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sechs lrlerktagen so1l auch dann gewährt werden, wenn der Be-

dienstete sein Kind betreuen rnuß, weil die Person, die das

Kind sonst betreut, ftir diese Betreuung ausfällt;

Ausdehnung des Pflegefreistellungsanspruches urn weitere sechs

lilerktage filr die notwendige Pflege eines irn gemeinsarnen llaus-

halt lebenden erkrankten Kindes, \^Ielches das zwölfte Lebens-
jahr noch nicht überschritten hat;

Urlaubsf estsetzung durch den Dienstnehmer selbst, wenn der

Anspruch auf Pflegefrei.stellung erschöpfl ist und das i-n ge-

meinsamen ilaushalt lebende, erkrankle und noch nicht zwölfjäh-

rige Kind der notwendigen Pflege. bedarf;

Herunung des A.blaufes befristeter Dienstverhältnisse von der

Meldung der schwangerschaft bis zu Beginn des Beschäftigungs-

verbotes ftir werdende Mütter unter bestimmlen Voraussetzungen.

b) Erweiterung der Information des Dienstnehrners im Rahmen des

Dienstvertrages bzw. des Anstellungsbescheides durch Angabe des

Dienstortes und Hinweise auf die wesentlichen, ftir das Dienstver-

hältnis geltenden gesetzlichen Bestirünungen und deren Fundstelle.

c) Verzicht auf Ersatz des Personalaufwandes bei .AbordnunEen zuf,

Dienstleistung beim Bund für die Überwachung des ruhenden Verkehrs;

Vermeidung disziplinarrechtlicher verfolgung bei Bagatellde-

likten, wenn rnit Belehrungen oder Ermahnungen das Auslangen

gefunden wird;
Kfarstellung, in irelchen FäLlen der Dienstweg nicht eingehalten
r,Jerden mußi
übergang des vorschlagsrechtes des Zentralausschusses der
Personalvertretung für Mitglieder der Disziplinarkornmissionen
auf den Magistratsdirektor, wenn der zentralausschuß sein
vorschlagsrecht. ni.cht zeitgerecht in Anspruch ninmti
Festsetzung, daß in einem sondervertrag eine uneingeschänkte
befristete verlängerungsmöglichkeit vereinbart \"erden kanni
Zuschlag zur chargenzulage ftir eine l-,eitende oberassistentin
des Elisabethspitals im Ausmaß von 40 vH der Zulage.

Alternativen:

keine

Kosten :

Durch die Erweiterung des Anspruches auf Pflegefreistellung
s ind. Mehrkosten zu ervarten, die jedoch vorn konkreten Einzelfall
'abhängen und daher eine seriöse Kostenschätzung nicht zulassen.
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Erläuterungen

Schwerpunkt des gegenständlichen Gesetzentwurfes ist die Ausdeh-

nung des reilzeitbeschäftigungsanspruches für Eltern sowie eine

wesentliche erweitung der Pflegefreistellung.

Im Rahmen des Arbeitsrechtlichen Begleitgesetzes wurde unter

anderem durch eine alrderung des Mutterschutzgesetzes 1979 und des

Eltern-Karenzurlaubsgesetzes der Anspruch auf Teilzeitbeschäfti-

gnrnq nit vtirksamkeit vom 1. Jänner 1993 err,reitert. Bisher ge-

bührte feilzeitbeschäftigung erst nach Ablauf des ersten l-,ebens-

jahres des Kindes, wenn in diesern ersten Lebensj ahr ein Karenzur-

laub in Anspruch genonnen wurde. Nunnehr besteht ein Rechtsan-

spruch auf TeiLzeitbeschäftigung auch im ersten Lebensjahr des

Kindes. Der Anspruch besteht dabei bis zum zweiten lebensjahr des

Kindes, wenn die Eltern gleichzeitig, und bis zum vierten L,ebens-

jahr des Kindes, vrenn die Eltern nicht gleichzeitig Teilzeitbe-

schäftigrung in Anspruch nehmen. Die Ausdehnung des Teilzeitbe-

schäftigiunganspruches auch für das erste Lebensjahr des Kindes

soll nunrnehr auch für Vertragsbedienstete - bei Beamten bestand

dieser Anspruch bereits bisher - normiert werden. Desgleichen

soll sowohl für Vertragsbedienstete als auch für Bearnte die

Ausdehnung des Teilzeitbeschäftigiungsanspruches vom dritten bis

zum vierten Lebensjahr des Kindes vorgesehen werden.

Mit der Anderung des Ürlaubsgesetzes wurde auch der Pflegefrei-

stellungsanspruch erheblich erweitert. Gebührte bisher Pflege-

freistellung bis zu einer Woche pro Jatlr für die notwendige

Pflege eines im gernei.nsamen Haushalt Lebenden erkrankten oder

verunglückten Angehörigien, so wurde nunmehr mit Wirksankeit von

1. .iänner 1993 ein weiterer Grund ftir di-e Inanspruchnahrne dieser

Pflegefreistellung geschaffen. Sie gebtihrt auch wegen der not-

wendigen Betreuung des Kindes des Bediensteten, wenn die Person,

die das Kind ständig betreut hat, aus bestinmten Gründen fär

diese Pflege ausfäIlt. Darüber hinaus uurde ltnspruch auf Pflege-

freistellung bis zum Höchstausnaß einer weiteren ltoche pro Jahr
geschaffen, wenn der Bedienstete den Anspruch auf Pflegefrei-

stellung von einer lioche bereits verbraucht hat und weqen der

notwendigen Pflege seines irn geneinsamen HaushaLt lebenden er-
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zwölfte Lebensjahr noch nicht über-

an der Dienstleistung verhindert ist.

nunmehr in das Dienstrecht der Beamten

der Gerneinde Wi.en äbernormnen lüerden.

gegenständlichen Gesetzentwurf vor-

auf die Erläuterungen zu den einzelnen

werden.

zu  A r t .  r  z  1  ( 5  13  DO 1956 ) :

Die Richtlinie des Rates 91/533/EVIG verpflichtet den Arbeitgeberr

den Arbeitnehrner über die wesentlichen Punkte des Arbeitsverhält-

nisses in Kenntnis zu setzen. Diese Information urnfaßt unter

anderem die Personalien der-Parteien, den Arbeitsplatz, den sifz

des Arbeitgebers, die dern Arbeitnehmer bei der Einstellung zuge-

wiesene Amtsbezeichnung, seinen Dienstgrad und Art oder Kategorie

seiner stel]e, den zeilpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,

bei befristeten Arbeitsverhältnissen diä vorhersehbare Dauer des

Arbeitsverhällnisses, die Dauer des Jahresurlaubes, die Angabe

der Kündigungsfristen, das anfängliche Entgelt und die norrnale

Arbeitszeit des Arbei-tnehners. Die unterrichtung über den ilahres-

urLaub, die Kündigungsfristen, das Entgelt und die Arbeitszeit

kann durch einen Hinweis auf die anzuwendenden Rechts- und ver-

waltungsvorschriften erfolgen. um diesen Erfordernissen Rechnung

zu tragen, wird nunmehr im 5 13 Abs. 1 Z 1 der Dienstordnung 1966

ausdrücklich die Angabe des Zeitpunktes der unterstellung unter

dj_e Dienstordnung 1966 vorgesehen. Diesem Erfordernis kann auclr

dadurch Rechnung qetragen werden, daß als Zeitpunkt der rrTag des

Dienstantrittesrt irn l\nstellungsbescheid angegeben wird, da damit

dern Dienstnehmer eindeutig der Tag des Beginns des Dienstverhält-

nisses als Beamter bekannt wird. $ 13 Abs. 2 der Dienstordnung 1966

sieht a1s Beifügung zum Bescheid die Bekanntgabe des Dienstorfes

des Beamten sowie einen Hinweis auf die wesentlichen ftir das

Dienstverhältnis geltenden gesetzlichen BesLimmungen und deren

Fundstelle vor. Die ausdrückllche anfiihrung der Personalien des

Dienstgebers und des Dienstnehners ist nicht vonnöten, da einer-

seits es a1s wesentlicher Bestandteit eines Beschei.des anzusehen

ist, daß der Adressat jedenfalls erkennbar ist, und andererseits

schon nach dem AvG alle schriftlichen Ausfertigungen die Bezeich-

nung der Behörde zu enthalten haben.
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zu  A r t .  I  Z  2  ( s  18a  Abs .  5  DO 1966 ) :

Im Zusamnenhang nit einer verbesserung der Überwachung des ruhen-

den Verkehrs in wien ist beabsichtigt, Bedienstete bei der stadt

Itien 
'aufzunehmen, die der Bundespolizeidirektion ltien zur Dienst-

leistung ftir die tlberwachung des ruhenden Verkehrs abgeordnet

werden. Von den aufzunehmenden Personen wird außer der für eine

überwachungstätigkeit irn Außendienst notwendigen körperlichen und

geistigen Eignung keine spezifische Vorbildung verlangt. Die Ein-

schulung erfolgt duröh die Bundespolizeidirektion wien. Diese Be-

diensteten sollen im Rahmen einer 4o-Stundenr,voche in einem Zwei-

schichtenbetrieb (Frühschicht 6 - 74 IIhr, Spätschicht 12 - 20 Ühr)

tätig werden. ,te schicht lterden etrra sieben stunden im Außen-

dienst verbracht, die restliche Arbeitszeit entfäI1t auf dj-e

übergabe- und Abrechnungstätigkeit in den stfitzpunkten.

Da die Verbesserung der tiberwaehung des ruhenden verkehrs in ltien

irn tiberwiegenden Interesse der stadt liegt und der stadt wien auch

fast ausschließlich die durch die vermehrte tlberwachungstätigkeit

zu erwartenden MehreinnahrRen an strafgeldern zufließen, so11 bei

diesen Abordnungen die Verpflichtung zum Ersatz des Aktivitäts-

aufwandes einschließlich des Zuschlages durch die Stelle, bei der

der Bedienstete Dienst leistet, entfallen.

Z u  A r t .  I  z  3  ( S  2 3 c  A b s .  1 D o  1 9 6 6 ) :

Mit dieser Bestimrnung wird für Bearnte der Anspruch auf Teilzeit-

beschäftiqung zur Pflege eines Kindes, der nach geltendem Recht

bis zurn Ablauf von drei Jahren nach der Geburt des Kindes gegeben

ist, bis zum Ablauf von vier Jahren nach der Geburt des Kindes

auögedehnt.

zu  A r t .  1Z  4  und  Z  S  (5  28  Abs .  L  und  5  57  Abs .  2  DO 1966 ) :

Itach 5 57 in der geltenden Fassung ist ein Beamter I der schuld-

haft seine Dienstpflichten verletztr nach den disziplinarrechtli-

chen Bestinrnuhgen zur veran!$rortung zu ziehen. Dengenäß sind auch
geringfügigste Dienstpflichtverletzungen zu verfolgen, die zurn

einen die Disziplinarbehörden mit Bagatellanzeigen überlasten,

zun anderen regelmäßig zu einer Einstellung des Di-sziplinarver-

fahrens nach ! ?9 Abs. L z 4 der Dienstordnung 1966 ftihren. Dies
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wird von den betroffenen Beamten als karxn zumutbare tlärte und von

den Disziplinarbehörden als unnötiger Verwaltungsaufwand ' der

keineswegs den erundsätzen einer zweckrnäßigen und sparsamen ver-

!"aLtungi entspricht, empfunden. In Anlehnungi an das Beamten-

Dienstrechtsgesetz 1979 des Bundes, nach dessen $ 109 Abs' 2 von

einer Disziplinaranzeige an dj-e Dienstbehörde abzusehen ist, wenn

nach Ansicht des Dienstvorgesetzten eine Belehrung oder Ermahnung

ausreicht, sotrl auch irn Dienstrecht der Beanten der Gemeinde Wien

eine entsprechende Regelung geschaffen werden.

Z u  A r t .  I  Z  5  ( S  3 1  A b s .  3  D o  1 9 5 6 ) :

Die Dienstbehörden werden laufend nit der Frage konfrontiert,

unter welchen voraussetzungeo von der Einhaltung des Dienstweges

abgesehen werden kann. Dies wird zum Anlaß genommen, eine diesbe-

ztigliehe Klarstellung in die Dienstordnung i.966 aufzunehmen. Die

Regelung entspricht im übrigen g 54 Abs. 3 des Beanten-Dienst-

rechtsgeset zes !979 des Bundes.

zu Ar t .  r  z  6  (s  42b Abs.  2  DO 1956) :

Die Änderung der Zitierung berücksichtigt lediglich die neue

Fassung des 5 45a DO 1965.

Zu  A r t .  L  z  7  ( !  42b  Abs .  5  DO 1965 ) :

Nach 5 42b Abs. 1 Do 1966 ist die Urlaubszeit von Dienststellen-

leiter nach zulässigkeit des Dienstes und nach Anhören des Be-

amten festzusetzen, ruobei auf die persönlichen Verhältnisse des

Beanten angemessene Rücksichl to ,r"fi"r, ist. Irn Geltungsbereich

des Urlaubsgesetzes ist die Urlaubszeit zwischen dem Dienstnehmer

uud dern Dienstgeber zu vereinbaren. !4it der irn allgerneinen Teil

der Erläuterungen erwähnten Anderung des Urlaubsgesetzes lrurde im

zusanmenhang nit der Erweiterung des Anspruches auf Pflegefrei-
stellung die Möglichkeit geschaffen, einen IIrIaub ohne vorherige

Vereinbarung nit dern Arbeitgeber anzutreten. Entsprechendes soll

auch für Bedienstete der Gemeinde l{ien gelten. Ilat der Bedien-

stete seinen Pflegefreistellungsanspruch zur Gänze verbraucht,

kann er. zur notwendigen Pflege seines irn gemeinsamen Haushalt

lebenden erkranken Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, das das
zwöfte Lebensjahr noch nicht überschritten hat, einen noch nicht
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verbrauchten Erholungsurlaub auch ohne die genäß g 42b Abs. 1 der
Dienstordnung 1965 vorgesehene Festsetzung durch den Dienst-
stellenleiter antreten. Ein derartiger Urlaub kann auch unmi.ttel-
bar im Anschluß an den letzten Tag der Pflegefreistellung in
Anspruch genonmen werden. In j eden FalI ist die Dienststelle un-
verzüglich (allenfalls auch telefonisch) zu verständigien, um not-
wendige vertretungsregelungen sofort in die vlege leiten zu können.

zu  A r t .  I  z  I  ( 5  45a  Do  1966 ) :

Die Pflegefreistellungsregelungen wurden in Zusammenhang n5-t der
Erweiterung des Anspruches auf Pflegefreistellung neu gefaßt.

Abs. 1 z 1, Abs. 4 und Abs. 5 entsprechen der geltenden Regelung.

Mit Abs. 1 Z 2 wird als zusätzlicher Grund für die Pflegefrei-
stellung bis zun bisherigen ltöchstausrnaß von sechs !'lerktagen in
Kalenderjahr die notwehdige Betreuung des Kindes des Beanten auf-
genonmen, wenn die Person, die das Kind ständig betreut hatt
wegen Tod, Aufenthalt in einer Heil- oder Pflegeanstalt' Verbü-
ßung einer Freiheit-sstrafe sowie bei einer anderweS-tigen auf
behördlicher Anordnung beruhenden Anhaltung oder rriregen schwerer
Erkrankung für diese Betreuung ausfä]It.

Im Abs. 2 wird daräber hinaus ein zusätzlicher Anspruch auf PfIe-
gefreistellung bis zurn Höchstausnaß von weiteren sechs Vterktagen
irn Kalenderjahr geschaffen, wenn der Beamte seine Pflegefreistel-
lung nach Abs. 1 bereits verbraucht hat und wegen der notwendigen
Pflege seines im gerneinsamen Haushalt lebenden erkrankten Kj-ndes t
V,Iahl- oder Pflegekindes, das das zwölfte Lebensjahr noch nicht
überschritten hat, an der DienstLeistung verhindert ist.

Sowohl irn Urlaubsgesetz in der Fassung des Arbeilsrechtlichen Be-
gleitgesetzes als auch in der BDc-Novelle 1992, BcBl . Nr. a73/1992.
(nit letzterer wurde die Erweiterung der Pflegefreistellung für
Bundesbeamte geregelt) ist. vorgesehen, daß der Bedienstete für die
Inanspruchnahme der Pflegefreistellung zur notwendigen Pflege des
in geneinsanen llaushalt lebenden erkrankten Kindes, das das zwölf-
te L,ebensjahr noch nicht überschritten hat, rrneuerlichl an der
Dienstleistung verhindert sein nuß. In den Erläuterungen zum Ur-
laubsgesetz (753 der Beilagen zu den stenographischen ProtokoLlen
des Nationalrates XVIII. GP) und in den Durchführungsbestimmungen
zur BDc-Novelle 1992 (Bundeskanzleramt vom 5. Jänner 1993,
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eZ g2o.tg6/o-TI/A/6/93) wird dabej. ftir die Inanspruchnahme der

zweiten !{oche Pflegefreistellung in j edern FalI das Vorliegen

eines neuerlichen verhinderungsfalles verlangt. Es sei nicht zu-

lässig, für denselben Verhinderungsfall unmittelbar anschließend

an die erste vtoche eine zusamnenhängende Pflegefreistellung bis

zum l{öchstausmaß von zwei lfochen in Anspruch zu nehnen.

:.

Die cewerkschaft der Gemeindebedienteten hat zurecht darauf hin-:

gewiesen, daß irn zusarErenhang rnit der Möglichkeit, die Pflege-

freisteflung tagevteise in Anspruch zu nehnen, durch eine solche

Regelung unbillige Härtefälle entstehen könnten- Ilätte beispiels-

weise ein Beamter noch Anspruch auf einen Tag Pflegefreistellung

nach ! 45a Abs. 1 und erkrankt sein Kind, das das zwöfte Lebens-

jahr noeh nicht überschritten hat, so hätte er lediglich Anspructr

auf einen Tag Pf legef reistellung nach 5 45a Abs. 1, da der An-

spruch nach ! 45a Abs. 2 erst gegeben ist, wenn der Pflegefrei-

st.e11ung nach 5 45a Abs. 1 zur Gänze erschöpft ist und nur dann

gelrrährt werden könnte, wenn der Beamte an der Dienstleistung
ltneuerlichtr gehindert ist.

Es ist nun durchaus einsichtig , wenn zur Aufrechterhaltung e5-nes
gieordneten Dienstbetriebes die Inanspruchnahme einer unmittelbar

zusammenhängenden Pflegefreistellung bis zu zwei. I'lochen vermieden

werden so1l. Der Entv"urf trägt dj-esern Unstand in ! 45a Abs. 3

insofern Rechnung, als zwar ftir die Pf legefreiste}lung nach S 45a

Abs. 2 keine neuerliche Dienstverhinderung verlangt wird, j edoch

eine PflegefrelstelLung ftir denselben Anlaßfa11 das Ausmaß von

sechs lterktagen nicht tibersteigen darf. Hat der Beamte beispiels-
weise noctr einen Pflegefreistellungsanspruch von zwei werktagen
nach S 45a Abs. 1 und bedarf sei.n nit ihrn im gemeinsamen llaushalt
lebendes erkranktes Kind, !{ahI- oder Pflegekind, das das zwölfte

Lebensjahr noch nicht ü"berschritten hat, der notwendigen Pflege'
so kann der Beamte nach g 45a Abs. s die zwei restlichen WerkLage
des Anspruches auf Pf legef reistellung nach ! 45a Abs. 1 z 1 und

vier Werktage an Pflegefreistellungsanspruch nach 5 45a Abs. 2 in

Anspruch nehmen .

Ist die regelrnäßige wöchentliche Arbeitszeit des Beamten auf

weniger als sechs Werktage verteilt, ist das Ausmaß der Pflege-

freistellung in Arbeitstage umzurechnen. Bei einer Fünftagewoche
trelen dernnach an die steLle von sechs werktagen fünf erbeitstage.
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Zu Art. I Z 10 bis 13 (S 66 Abs. 2 und 3 und S 67 Abs. 2 und 3

D O  1 9 6 6 ) :

Eln Teil der Beisitzer in den senaten der Disziplinarkonmission

und der Disziplinaroberkoruuission ist auf vorschlag des uentral-

ausschusses der Personalvertretung zu bestellen. sofern del zen-

tralausschuß von seinern Vorschlagsrecht nicht zeitgerecht Ge-

brauch nacht, kann es im Extremfall zur Beschlußunf ähigkeit des

entsprechenden Senates konmen. Um dem entgegenzutreten, so11 das

diesbezügliche vorschLagsrecht irn Einzelfall von zentralausschuß

dex persollalvertretung auf den Magistratsdirektor übergehen, wenn

der Zentralausschuß nicht innerhalb von acht wochen nach Auffor-

derung durch den Magistrat sein vorschlagsrecht in anspruch nimmt.'

Zu Ar t .  I  z  L4 (S 68 Abs.  5  Z 4 DO 1966) :

Ein Beamter scheidet aus der Disziplinarkornmission unter anderem

mit Beginn eines Urlaubes gernäß S 43 (Sonderurlaub), S 43a (EL-

tern-Karenzurlaub ) oder 5 44 (sonstiger Karen2urlaub ) der Dienst-

ordnung 1966 in der Dauer von mindestens einen ilahr aus. Mit

V,firksarnkei-t vom .1 . Juni 1992 wurde .in die Dienstordnung 1966 ein

Anspruch auf Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes

(g 43c DO 1966) aufgenommen, der längslens bis zur Vollendung des

dreißigsten Lebensjahres des Kindes dauern kann. Diesem umstand

wird durch eine Ergänzung des 5 68 Abs. 5 z 4 Rechnung getragen

und auch der Beginn eines Karenzurlaubes zur Pf1ege eines behin-

derten Kindes von mindestens einern Jahr als Grund für das Aus-

scheiden des Beamlen aus der Disziplinarkonunission normiert.

Zu  A r t .  I  Z  15  (S  70  Abs .  2  Z  3  DO 1966 ) :

Eirr Beamter scheidet aus dem Amt a1s Disziplinaranwalt mit Beginn

eines UrLaubes genäß S 43 ( Sonderurlaub ) oder 5 44 (sonstiger

Karenzurlaub ) der Dienstordnung 1966 von mindestens einem Jahr

aus. Als crund für das Ausscheiden aus den Ant als Dj-sziplinar-

anwalt soll nunrnehr auch ein Eltern-Karenzurlaub (5 43a Do 1966)

und ein Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes (S +:c

Do 1966) von nindestens einem Jahr aufgenomnen werden.
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zE ArE.  L  Z  !6  ( !  92  Abs .  2  e rs te r  Satz  Do 1966) :

Derzeit sind BundesgeseLze, auf die die Dienstordnung 1966 ver-

weist, in der am 1. september 1992 geltenden Fassung anzuwenden.

Dj-eser stichtag soll auf den 1. Jänner 1993 verlegt werden.

zu Art. 71 2, t und 2 (9 2 Abs. 2 und Abs. 2a vBo 1979).

Auf die Ausführung zu Art. I z 1 darf hingewiesen werden. Die Be-

zeichnung des Dienstgebers und des Dienstnehners ' das heißt der

vertragsschließenden Teile, waren selbslverständlich schon bisher

Bestandteil des Dienstvertrages. zur Konkrelisierung so1l nunmehr

ausdrücklich die Aufnahrne der Personali-en des Vertragsbediensteten
(Nane, ceburtsdatum) sowie Bezeichnung und sitz des Dienstgtebers

vorgesehen rrerden. Des weiteren ist dern Dienstnehrner sein Dienst-

ort und ein llinweis auf die für das Dienstverhältnis des ver-

tragsbediensteten iin wesentlichen geltenden gesetzlichen Bestin-

mungen und deren Fundstelle bekanntzugeben.

Zu Ar t .  LL Z 3 (S 2 Abs.  4  VBO 1979)  und Ar t .  VI :

Nach S 49 der Vertragsbedienstetenordnung 1979 können in Ausnahme-

fä1len irn Dienstvertrag Regelungen getroffen werden, die von den

Best.inmungen der Vertragsbedienstetenordnung 1979 abweichen.
Solche Dienstverträge sind als sonderverträge zu bezeichnen und

bedilrfen der Genehrnigung der gemeinderätlichen Personalkorunission
und des für Personalangelegenbeiten iuständigen Gerneinderatsaus-
schusses.. Mit diesen sonderverträgen kann die Gemeinde wien ein
gewisses Maß an Flexibilitäl - vor allern in Bezug auf die Fest-

setzung des EntgeLtes - wahren. Die sonderverträge, die in der

Regel für den Bediensteten günstigere Bestinmungen enthallen,
werden zum Teil befristet abgeschlossen, wobei es sj-ch aus sach-

lichen cründen oft a1s notwendig erweist, rnit den Sondervertrags-

bediensteten eine wiederholte Verlängerung des befristeteo
Dienstverhältnisses zu verbinbaren. Diese Möqlichkeit soLl nun-

nehr ausdrticklich im Gesetz vorgesehen werden.
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zu  A r t .  r I  z  4  ( !  r r a  VBo  1979 ) :

Bei der Herabsetzung der Arbeitszeit zur Pflege eines Kindes wird

berlicksichtigt, daß der vertragsbedienstete unter bestimnten

Voraussetzungen auch im ersten Lebensj ahr des Kindes bzw. bi-s zurn

vierten Lebensjahr des Kindes Teilzeitbeschäftigung in Anspruclr

nehmen kann. Die Regelung lehnt sich diesbezüglich an das Mutter-

schutzgesetz !g7g bzw. an das Eltern-Kalenzurlaubsgesetz an.

Abs. 2 z 2 und s bntsprechen dabei der bisherigen Regelung. so-

fern kein Karenzurlaub verbiaucht wird, kann künftig reilzeit-

beschäftigung gemäß Abs. 2 z 1 und 4 entr,{eder von beiden Eltern-

teilen gleichzeitig bis zun zweiten Geburtstag des Kindes oder

von nur einern Elternteil- bis zurn Ablauf von vier Jahren nach der

Geburt des Kindes in Anspruch genonmen werden.

zu  A r t .  L I  z  5  ( 5  12a  Abs .  6  VBO 1979 ) :

Die Ausffihrungien zu Art. I z 2 geluen sinngernäß.

zn Ar t .  TT.  z  6  (g  23 Abs.  2  VBO 1979) :

Die Anderung der zitierung berlicksichtigt lediglich die Neufas-

sung des g 32 VBo 1979.

zu Ar t .  f i  z  7  und 8 (5  23 Abs.  s  und !  32 VBo LgTgrz

Die Ausftihrungeo zu Art. I z 7 und I gelten sinngemäß.

Zu Ar t .  7T 7 '  9  (S 43 Abs.  3  VBO 1979) :

Die ilnderung der Abfertigungsbestimmung berticksichtigt den Um-

stand, daß vertragsbedienstete nunrnehr unter bestinnten voraus-

selzungen bis zurn vierten Lebensjahr des Kindes Teilzeitbeschäf-
tigung in Anspruch nehnen können.

zu Ar t .  I I  z  10 (S 44 Abs.  l  VBo 1979) :

Entsprechend der Anderung des Mutterschutzgesetzes 1979 wird

ausdrücklich vorgesehen, daß bei befrist'eten Dienstverhältnj.ssen
der Ab1auf des auf bestimnte Zeit abgeschlossenen Dienstverhält-
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nisses von der Meldung der schlvangerschaft bis zum Beginn des

Beschäftigungsverbotes gehemrnt wird, es sei denn, daß die Be-

fristung aus sachlich gerechtfertigten Gründen erfolgt oder ge-

setzlich vorqtesehen ist.

zu  Ar t .  IT  z  I t  (S  514 Abs.  2  VBo 1979) :

Derzeit sind Bundesgesetze, auf die die Vertragsbedienstetenord-

nung 19?9 ver1^teist, in der am 1. september 1992 geltenden Fassungf

anzuwenden. Dieser stichtag soIl auf den 1. Jänner 1993 verlegt

werden.

z u  A r t .  r r r  z  1 ( 5  2 2  A b s .  1 B O  1 9 6 7 ) :

Beamten, deren Arbeitszeit'zur Pflege eines Kindes herabgesetzt

wurde, gebührt während der Teilzeitbeschäftigung eine Brsatzlei-

stung in der Höhe des aliquoten Karenzurlaubsgeldes. Diese Er-

satzleistung wird längstens bis.zum Ablauf von drei Jahren ab der

ceburt des Kindes gerÄtährt. Da der Anspruch auf Teilzeitbeschäfti-

gung unter bestinmten voraussetzungien nunmehr bis zurn vierten

Geburtstag des Kindes besteht, soll auch der Anspruch auf Ersatz-

leistung verlängert werden.

zu  Ar t .  T lT .  z  2  (S  32b Bo 1967) i

Nach ! 32b der Besoldungsordnung 1967 gebührt einern Beamten unter
anderen dann eine abfertignrng, .vtenn er während einer Teilzeitbe-
schäftigung zur Pflege eines Kindes aus dem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhäftnis ausscheidet und das Kind noch nicht älter als drei

ilahre ist. Da die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung nunmehr

bis zum Ablauf des vierten Lebensj ahres des Ki-ndes besteht, sol1
diese Altersgrenze von drei auf vier ilahre hinaufgesetzt werden.

zu Ar t .  I I r  Z  3 (S 32c Abs.  l  ers ter  Satz  BO 1967) :

Derzeit sj-nd Bundesgesetze, auf die die Besoldungsordnung 1967

verweist, in der am 1. SepLeilber 1992 geltenden Fassung anzuwen-

den. Dieser Stichtag soll auf den 1. .Jänner 1993 verlegt werden.
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Zu Art. ]�I"I Z 4 (Anlage 3 zur BO 1967).

Bestimlten leitenden Bediensteten, die in das schena II K einge-

reiht si-nd, gebührt zur chargenzulagte ein zuschlag von 40 vH die-

ser Zulage. uit Vtirksarnkeit vom 1. Jänner 1993 lvurde im slisabeth-

spital ej.n Dj-enstposben für eine Leitende oberassistentin geschaf-

fen. Dieser Leitenden oberassistentin, die Vorgesetzte des medi-

zinisch-technischen Personals in dj.eser Krankenanstalt ist, soIl

ein entsprechender zuschlag zur chargenzulage zuerkannt werden.

Zu Art. IV:

Enfsprechend den tibergangsbestirnrnungen zum MutterschutzgeseLz L97 9

und zum Eltern-Karenzurlaubsgesetz so1len die Bestinnungen tiber

die Erweiterung der Teilzeitbeschäf tigung nur dann gelten, wenn

das Kind nach dem 31. Dezembet Lggz geboren wurde. Wurde das Kind

vor den 1. .tänner 1993 geboren, sind die dienstrechtlichen Ge-

setze in ihrer bi-sherigen Fassung anzuwenden.

Zu Art. V:

Die irn Rahmen des Urlaubsgesetzes erfolgte Verbesserung der Pfle-
gefreistellung trat nit l,firksarnkeit vorn 1. Jänner 1993 in Kraft.

Die entsprechende Änderung des Urlaubsgesetzes (BGBI . Nr. 833,/1992)

wurde am 29. Dezenber L992 kundgernacht. Da zu diesem zeitpunkt
absehbar war, daß eine gleichartige landesgesetzliche RegeLungf
für Bedienstete der cerneinde Wien bis zum 1. Jänner 1993 schon

aus formalen Gründen nicht erfolgen konnte, wurden die Dienst-
stellen nit Erlaß der Magistratsdirektion der Stadt Wien angewie-

sen, den Bediensteten bei zutreffen der voraussetzungen für die

erweiterte Pflegefreistellung einen Sonderurlaub nr:it Beztigen zu
ge\dähren. Diese Sonderurlaube sollen auf den erweiterten Anspruch
auf Pf legefreistellung nach der Dienstordnung 1966 bzw. der Ver-

tragsbedienstetenordnung 1979 angerechnet werden.



zu Ar t ,  V I I :

Gernäß Art. fV Abs. 18 des Gesetzes LGBI . für Wien Nr. 1511990 und

Art. v Abs. 7 des Gesetzes LGBI . für Wien Nr. 54111990 kann bis

31 . Dezenber 1995 bei tJberstellung (liberreihung) in bestimrte

Beamtengruppen des schemas fI K vom Erfordernis einer Sonderaus-

bilduhg genäß $ 57b des. Krankenpflegegesetzes bzw. S 32 des MTD-

Gesetzes bei Vorliegen terücksichtigungswürdiger Gründe oder unter

der Bedingnrng, daß der Beamte die Sonderausbildung innerhalb von

drei Jahren erfolgreich beendet, abgesehen werden. $fird die ge-

nannte Frist nicht eingehalten, ist der Beamte in jene ver\,ven-

dungsgruppe ( Bearnlengruppe ) zu überstellen (überreihen) aus der

die seinerzeitige uberstellung (Überreihung) erfolgte. Er ist

danach so zu behandeln, als wäre die seinerzeitige überstellung

(Überreihung ) unterblieben .

Die zuständige Fachdienststelle hat nunrnehr darauf hingewj-esen,

daß die dreij ährige Frist zur Nachholung der sonderausbildung in

vielen Fällen ohne VerschuLden des Bearnten (z.B. \,regen Präsenz-

dienst, Karenzurlaub, längierer Krankheit, mangelnder Kapazität

der Ausbildungseinrichtungen ) nicht eingehalten werden kann. Um

derartige HärtefäLl-e zu vermeiden, ist eine neue Bestimnung vor-
gesehen, die einerseit,s die genannten Überganqsbestirrunungen zu-

sammenfaßt und andererseits sowohl Herunungstatbestände als auch

die Mögtichkeit der ei-nmaligien Erstreckung der Frist zur Nach-

holung der erforderU.chen Sonderausbildung berücksichtigt.

Zu  Ar t .  V I I I :

Mit dieser Bestinunung soll Art. 9 Abs. 2 der Richtslinie des
Rates 91l533/Ewe Rechnung getragen werden.

Zu Art. IX:

Diese Bestirnmung ist gernäß Art. 118 Abs. 2 B-VG für jene Teile
des eesetzes erforderlich, die nicht zum Bestandteil det Dienst-
ordnung 1965, der Vertragsbedienstetenordnung 1979 oder der Be-
soldunqsordnung 19 67 werden.
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